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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 
 
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kollegin und Kollegen 
betreffend Sozial- und Arbeitsrechtliche Absicherung von Eltern im Falle von 
Fehl- und Totgeburten und Kindstod 
 
Die sozial- und arbeitsrechtlichen Folgen im Falle eines Kindstodes oder einer Tot-
geburt sehen nur teilweise eine adäquate soziale Absicherung vor. Im Falle eines 
solchen emotionalen belastenden Lebenseinschnitts muss darauf wertgelegt werden, 
dass den betroffenen Müttern und Vätern eine entsprechende unbürokratische Absi-
cherung gewährt wird und soziale Netze die Betroffenen ausreichend auffangen. 
Es muss möglich sein, dass zumindest im Falle eines Spätabort (nach der 17. 
Schwangerschaftswoche mit einem Gewicht unter 500 Gramm) automatisch ein be-
stimmter Zeitraum einer Dienstfreistellung der betroffenen Mütter möglich ist, der den 
Zufluss von Einkommen sicherstellt, ohne auf die Abgabe von Krankmeldungen an-
gewiesen zu sein. 
Im Falle eines Kindstodes muss auf jenen Zeitpunkt abgestellt werden, in dem es 
zum Kindstod kommt. Wenn dies in die Zeit des Mutterschutzes fällt, ist jedenfalls 
eine soziale Absicherung bis zum Ende des Mutterschutzes gegeben. Wenn aller-
dings der Mutterschutz kurz nach dem Kindstod endet, ist die verbleibende Frist für 
die psychische Verarbeitung des tragischen Ereignisses häufig nicht mehr adäquat. 
Es erscheint angemessen, den Mutterschutz und damit den Wochengeldbezug in 
den tragischen Fällen von Kindstod auf 8 Wochen nach Eintritt des Kindstods zu ver-
längern.   
Auch Väter trifft ein solcher Zwischenfall schwer, zwar nicht körperlich, aber vor al-
lem emotional bzw. psychologisch. Eine Dienstfreistellung - wie bei anderen familiä-
ren Angelegenheiten - wäre im Falle von Fehl-/Totgeburten zu berücksichtigen. Ge-
genwärtig sind die konkreten familiären Angelegenheiten und die entsprechend zu-
stehende "Freizeit" kollektivvertraglich geregelt. Eine Sicherstellung, dass auch Fehl- 
und Totgeburten mit z.B. 3 Tagen Dienstfreistellung berücksichtigt werden müssen, 
bietet entsprechende Rechtssicherheit. 
  
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 
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Der Nationalrat wolle beschließen: 
"Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz wird aufgefordert 
dem Nationalrat schnellstmöglich eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die eine besse-
re sozial- und arbeitsrechtliche Absicherung von Eltern im Falle von Fehl- oder Tod-
geburten oder eines Kindstodes vorsieht. Insbesondere soll für die Mutter zumindest 
im Falle eines Spätabort eine sozial- und arbeitsrechtlich unbürokratische Absiche-
rung, die Fortsetzung des Mutterschutzes von acht Wochen im Falle eines Kindsto-
des während des Mutterschutzes und eine Berücksichtigung von Fehl- und Totgebur-
ten und eines Kindstodes als Grund für eine mehrtägige Dienstfreistellung bei Vä-
tern, vorgesehen werden."  
 
 
In formeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales 
vorgeschlagen. 
 
 

1013/A(E) XXV. GP - Entschließungsantrag (elektr. übermittelte Version)2 von 2

www.parlament.gv.at




